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1. Lage und Abgrenzung des Plangebietes 
Das Planungsgebiet liegt am nördlichen Ortsrand von Bürstadt in der Ge-
wanne "Am Bibliser Pfad" zwischen der B 44 im Westen und der Bahnlinie im 
Osten. 
Es umfasst die Fläche eines bestehenden Lebensmittel-Discountmarkts und 
weist eine Größe von ca. 8.650 m² auf. 
 

 
Lage des Planungsgebietes 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans liegt in der Flur 5 und umfasst das 
Flurstück 27/2 vollständig. Der Geltungsbereich wird begrenzt: 
- im Norden:  durch die südliche Grenze des Flurstücks 27/3  
- im Osten: durch die westliche Grenze des Flurstücks 37/2 
- im Süden: durch die nördlichen Grenzen der Flurstücke 2/12, 2/3, 

35/4, 35/5 und 37/2. 
- im Westen: durch die östlichen Grenzen der Flurstücke 7/2 und 2/12. 
 
Die genaue Abgrenzung des Geltungsbereiches ergibt sich abschließend aus 
der Planzeichnung gemäß § 9 Abs. 7 BauGB. 
 

2. Erforderlichkeit der Planung und wesentliche Planungsziele 
Die Firma ALDI betreibt auf dem Flurstück 27/2, Mainstraße 133, einen Ein-
zelhandelsmarkt. Der Markt entspricht zudem aufgrund seiner Nutzungszeit 

Plangebiet 
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von mittlerweile über 15 Jahren und der in dieser Zeit eingetretenen Verände-
rungen im Handel, aber auch bei den Ansprüchen der Kunden, nicht mehr den 
aktuellen Anforderungen an einen zeitgemäßen Lebensmittelmarkt. 
Daher strebt die Fa. ALDI im Rahmen der allgemeinen Erneuerung ihrer Fili-
alen an, auch die Filiale in Bürstadt zu modernisieren. Hierbei soll der beste-
hende Markt durch einen Anbau um 221 m² von derzeit 979 m² Verkaufsfläche 
(VK) auf zukünftig 1.200 m² Verkaufsfläche in Richtung Süden erweitert wer-
den. 
 
Das Planungsvorhaben der Fa. ALDI widerspricht jedoch den Festsetzungen 
des rechtskräftigen Bebauungsplans „Am Bibliser Pfad – Erster Teilabschnitt“ 
aus dem Jahr 2002 insbesondere in Hinblick auf die maximal zulässige Grund-
fläche und die überbaubare Grundstücksfläche. Für die geplante Erweiterung 
wird daher eine Änderung des Bebauungsplanes erforderlich. 
 
Aus Sicht der Stadt Bürstadt hat sich am nördlichen Stadtrand an der Main-
straße ein Einzelhandelsschwerpunkt entwickelt, der für die örtliche Nahver-
sorgung von großer Bedeutung ist und der daher gesichert, aber auch im Rah-
men einer gesamtstädtischen Konzeption zur Entwicklung des Einzelhandels 
so entwickelt werden soll, dass Bürstadt seinen Versorgungsaufgaben für die 
eigene Bevölkerung und die Bevölkerung im raumordnerisch zugewiesenen 
Versorgungsbereich weiterhin ausreichend gerecht wird. Das Einzelhandels-
konzept der Stadt Bürstadt räumt dabei bestehenden Betrieben, insbesondere 
Lebensmittelmärkten, eine bestandssichernde Modernisierungs-, Aufwer-
tungs- und Erweiterungsmöglichkeit ein. 
Die Planungen der Fa. ALDI decken sich daher auch mit den gemeindlichen 
Zielsetzungen, da es sich hier um die Planung eines strukturprägenden An-
bieters des Grundbedarfs handelt. 
 
Planerische Zielsetzung der Stadt Bürstadt für die Änderung des Bebauungs-
planes ist somit im Rahmen der übergeordneten Zielsetzung einer langfristi-
gen Sicherung der örtlichen Nahversorgung in Bürstadt insbesondere eine 
planungsrechtliche Absicherung der geplanten Einzelhandelserweiterung. 
 

3. Verfahren  
Der Bebauungsplan dient der Nachverdichtung und soll daher als Bebauungs-
plan der Innenentwicklung gemäß § 13a BauGB im beschleunigten Verfahren 
aufgestellt werden. Gemäß § 13a ist die Anwendbarkeit des beschleunigten 
Verfahrens daran gebunden, dass durch den Bebauungsplan nicht die Zuläs-
sigkeit von Vorhaben begründet werden darf, die einer Pflicht zur Durchfüh-
rung einer Umweltverträglichkeitsprüfung nach dem Gesetz über die Umwelt-
verträglichkeitsprüfung oder nach Landesrecht unterliegen. 
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Gemäß Anlage 1 „Liste UVP-pflichtige Vorhaben" zum UVPG, Punkt 18.8 in 
Verbindung mit Punkt 18.6, ist zum Bau eines großflächigen Einzelhandels-
betriebes im Sinne des § 11 Absatz 3 Satz 1 der Baunutzungsverordnung mit 
einer zulässigen Geschossfläche von 1.200 m² bis weniger als 5.000 m², eine 
allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls gemäß § 3c Satz 1 UVPG durchzufüh-
ren. 
Eine allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls zeigt aufgrund einer überschlägi-
gen Prüfung unter Berücksichtigung der in der Anlage 2 zum Umweltverträg-
lichkeitsprüfungsgesetz (UVPG) aufgeführten Kriterien, dass durch das Vor-
haben keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen zu erwarten sind. 
Durch den Bebauungsplan wird somit kein UVP-pflichtiges Vorhaben zuge-
lassen. 
Weiterhin liegen keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der Erhal-
tungsziele und der Schutzzwecke der Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeu-
tung und der Europäischen Vogelschutzgebiete vor. Ebenfalls bestehen keine 
Anhaltspunkte dafür, dass bei der Planung Pflichten zur Vermeidung oder Be-
grenzung der Auswirkungen von schweren Unfällen nach § 50 Satz 1 des 
Bundes-Immissionsschutzgesetzes zu beachten sind. 
Da das Vorhaben der Innenentwicklung dient, kann somit für den Bebauungs-
plan das beschleunigte Verfahren gemäß § 13a BauGB zur Anwendung kom-
men. Der Schwellenwert der zulässigen Versiegelung von 20.000 m² wird 
deutlich unterschritten. 
Entsprechend den Bestimmungen des § 13a BauGB wird auf eine frühzeitige 
Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden sowie auf die Durchführung 
einer förmlichen Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB verzichtet. Ungeach-
tet dessen sind die maßgebenden Umweltbelange erfasst und in die Abwä-
gung eingestellt. 
 

4. Verhältnis zu übergeordneten Planungen und sonstigen Plä-
nen  

4.1. Landesentwicklungsplan 
Der Landesentwicklungsplan (LEP) Hessen (2000) führt in seinem Kapitel IV 
"Siedlungsstruktur" die Ziele für die Ansiedlung von großflächigen Einzelhan-
delseinrichtungen auf. Als zentraler Grundsatz wird hier genannt: 
„Die verbrauchernahe Versorgung muss – unter der Zielsetzung räumlich aus-
geglichener Versorgungsstrukturen, insbesondere einer wohnungsnahen 
Grundversorgung – in zumutbarer Erreichbarkeit auch für in ihrer Mobilität ein-
geschränkte Bevölkerungsgruppen möglichst erhalten bleiben. Dies gilt in be-
sonderer Weise für die ortsteilbezogene Versorgung mit Gütern des täglichen 
Bedarfs.“ (LEP, 2000, Punkt 4.1.2). 
Als weitere wichtige Regelungen sind das Zentralitäts- bzw. Kongruenzgebot, 
das siedlungsstrukturelle und städtebauliche Integrationsgebot sowie das 
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Beeinträchtigungsverbot zu beachten. Dazu führt der Landesentwicklungs-
plan Hessen (2000) näher aus: 
 
Zentralitätsgebot: 
„Flächen für großflächige Einzelhandelsprojekte (Einkaufszentren, großflä-
chige Einzelhandelsbetriebe und sonstige großflächige Handelsbetriebe) 
kommen nur in Oberzentren und Mittelzentren (zentrale Ortsteile) in Betracht. 
In begründeten Ausnahmefällen, z.B. zur örtlichen Grundversorgung und un-
ter Einhaltung der übrigen landes- und regionalplanerischen Zielsetzungen ist 
eine Ausweisung auch in den zentralen Ortsteilen von Grundzentren (Unter- 
und Kleinzentren) zulässig. Hierbei kommt dem interkommunalen Abstim-
mungsgebot eine besondere Bedeutung zu.“ 
 
Kongruenzgebot: 
„Großflächige Einzelhandelsvorhaben haben sich nach Größe und Einzugs-
bereich in das zentralörtliche Versorgungssystem einzufügen.“ 
 
Siedlungsstrukturelles und städtebauliches Integrationsgebot: 
„Sondergebiete für großflächigen Einzelhandel im Rahmen der kommunalen 
Bauleitplanung nach § 11 Abs. 3 BauNVO sind nur in den im Regionalplan 
ausgewiesenen „Siedlungsbereichen“ zulässig.“ (Siedlungsstrukturelles In-
tegrationsgebot). 
„Großflächige Einzelhandelsvorhaben sind unter besonderer Berücksichti-
gung ihrer Auswirkungen auf die städtebauliche Entwicklung und Ordnung so-
wie der Umweltverträglichkeit auch im Hinblick auf die Ziele der Verkehrsver-
meidung und -verlagerung in bestehende Siedlungsgebiete möglichst unter 
Erreichbarkeit im ÖPNV zu integrieren. Vorhaben, die für eine Unterbringung 
im innerstädtischen Bereich ungeeignet sind (z.B. Baustoff-, Bau-, Garten-, 
Reifen-, Kraftfahrzeug-, Brennstoffmärkte) können davon ausgenommen wer-
den.“ (Städtebauliches Integrationsgebot) 
„Städtebaulich integriert sind Standorte in einem insbesondere baulich ver-
dichteten Siedlungszusammenhang mit überwiegenden Wohnanteilen oder in 
dessen unmittelbarem Anschluss als Bestandsteil eines planerischen Ge-
samtkonzepts mit besonderer Berücksichtigung der Aspekte, Städtebau, Ver-
kehr sowie Einzelhandel und Dienstleistungen. Sie zeichnen sich neben einer 
Anbindung an den ÖPNV auch durch einen anteiligen fußläufigen Einzugsbe-
reich aus.“ 
 
Beeinträchtigungsverbot: 
„Großflächige Einzelhandelsvorhaben dürfen nach Art, Lage und Größe die 
Funktionsfähigkeit von – auch benachbarten – zentralen Orten und ihrer 



Stadt Bürstadt, Begründung zum einfachen Bebauungsplan "Am Bibliser Pfad – Erster 
Teilabschnitt“ – 1. Änderung 
 Fassung zur erneuten Offenlage 26.01.2023/aktualisiert 20.03.2023 

 
 

 
Seite 8 

 

bereits integrierten Geschäftszentren / Versorgungskerne nicht wesentlich be-
einträchtigen. Dies gilt insbesondere für solche Orte, in denen Maßnahmen 
zur Stärkung oder Beibehaltung zentralörtlicher Versorgungsfunktionen 
durchgeführt wurden oder vorgesehen sind, z.B. städtebauliche Sanierungs- 
und Entwicklungsmaßnahmen, Gemeinde- und Dorferneuerungsmaßnah-
men.“ 
Die Einhaltung der Vorgaben des Landesentwicklungsplans in Kapitel 8.6 dar-
gelegt. 
 

4.2. Regionalplan Südhessen 
Im Regionalplan Südhessen 2010 vom 17. Oktober 2011 ist der Bereich des 
Planungsgebiets als Vorranggebiet Siedlung im Bestand dargestellt. Westlich 
und Östlich des Plangebiets schließen sich Vorranggebiet Industrie und Ge-
werbe an. Dabei ist das westliche Vorranggebiet im Bestand dargestellt, wäh-
rend das östliche als Planung ausgewiesen ist. 
Gemäß den im Regionalplan Südhessen verankerten Grundsätzen der Raum-
ordnung sind die für die Entwicklung der Wirtschaft, der Arbeitsplätze und der 
Versorgung mit gewerblich orientierten Dienstleistungen benötigten und ge-
eigneten Flächen vorrangig im Bestand zu erhalten und ggf. aufzuwerten. 
Die Ausweisung, Errichtung oder Erweiterung von großflächigen Einzelhan-
delsvorhaben ist, gemäß den Zielen der Raumordnung, grundsätzlich nur in 
den Ober- und Mittelzentren zulässig. Dabei ist die Verkaufsfläche von Ein-
zelhandelsprojekten so zu bemessen, dass der angestrebte Einzugsbereich 
des Vorhabens den zentralörtlichen Verflechtungsbereich der Standortge-
meinde nicht wesentlich überschreitet. 
Zur Sicherung der Grundversorgung und unter Einhaltung der sonstigen Ver-
träglichkeitsanforderungen kann für einen Lebensmittel-Vollversorger bis zu 
2.000 qm Verkaufsfläche oder für einen Lebensmitteldiscounter bis zu 1.200 
qm Verkaufsfläche die Raumverträglichkeit in städtebaulich integrierten La-
gen angenommen werden. 
Großflächige Einzelhandelsvorhaben müssen eine enge räumliche und funk-
tionale Verbindung zu bestehenden Siedlungsgebieten aufweisen. Sie sind 
unter besonderer Berücksichtigung ihrer Auswirkungen auf die städtebauliche 
Entwicklung und Ordnung sowie der Umweltverträglichkeit auch im Hinblick 
auf die Ziele der Verkehrsvermeidung und -verlagerung in bestehende Sied-
lungsgebiete unter Erreichbarkeit mit einem für Größe und Einzugsbereich 
des Einzelhandelsvorhabens angemessenen ÖPNV zu integrieren. 
Von großflächigen Einzelhandelsvorhaben dürfen nach Art, Lage und Größe 
keine schädlichen Auswirkungen auf die Funktionsfähigkeit von integrierten 
Geschäftszentren (zentralen Versorgungsbereichen) in der Stadt und in an-
deren Städten und Gemeinden sowie auf die verbrauchernahe Versorgung in 
der Stadt zu erwarten sein.  
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Weiterhin ist im Regionalplan Südhessen geregelt, dass regional bedeutsame 
großflächige Einzelhandelsvorhaben mit zentrenrelevanten Sortimenten nur 
in den Versorgungsbereichen innerhalb der Vorranggebiete Siedlung anzu-
siedeln sind. In den Vorranggebieten Industrie und Gewerbe (Bestand und 
Planung) widerspricht auch die Ansiedlung von nicht großflächigen zentrenre-
levanten Einzelhandelsbetrieben den Zielen der Raumordnung. Beide Zielset-
zungen beziehen sich auf die Ansiedlung von Betrieben. Im vorliegenden Fall 
handelt es sich jedoch um eine bestandorientierte Erweiterung eines vorhan-
denen großflächigen Einzelhandelsvorhabens mit zentrenrelevanten Sorti-
menten.  
Die Einhaltung der Vorgaben des Regionalplans wird in Kapitel 9.6 dargelegt. 
 

4.3. Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar 
Der einheitliche Regionalplan Rhein-Neckar besitzt im hessischen Teilraum 
nur einen Vorschlagscharakter. Er bildet allerdings die inhaltliche Grundlage 
für die Aufstellung des Regionalplans Südhessen; der Planinhalt ist im Rah-
men eines Regionalplanaufstellungs- oder Änderungsverfahrens zu berück-
sichtigen. 
 
Gemeindebezogene Vorgaben 
Der Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar stuft die Stadt Bürstadt als Mit-
telzentrum ein. Mittelzentren haben die Aufgabe, Waren und Dienste des ge-
hobenen, über die Grundversorgung hinausgehenden Bedarfs anzubieten. 
Neben der Grundversorgung, welche auch in Unterzentren zur Verfügung 
steht, umfasst das Angebot der Mittelzentren auch Waren und Dienstleistun-
gen des periodischen Bedarfs. 
 
Flächenbezogene Vorgaben 
Im Einheitlichen Regionalplan Rhein-Neckar ist das Plangebiet als Siedlungs-
fläche Industrie und Gewerbe im Bestand dargestellt. Die Planung passt sich 
damit an die Ziele der Raumordnung an. 
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Auszug aus dem Einheitlichen Regionalplan Rhein-Neckar 
 
Einzelhandelsbezogene Vorgaben 
Im Einheitlichen Regionalplan Rhein-Neckar ist als Grundsatz dargelegt, dass 
die verbrauchernahe Versorgung (Nahversorgung) zur Deckung des kurzfris-
tigen, täglichen Bedarfs (insbesondere mit Lebensmittel) in allen Städten und 
Gemeinden der Metropolregion gewährleistet und sichergestellt werden soll. 
Hierzu soll eine auf die Grundversorgung abgestimmte Ansiedlung und Siche-
rung von Einzelhandelsbetrieben in räumlicher und funktionaler Zuordnung zu 
den Stadt- und Ortsteilzentren angestrebt werden. 
Als Zielaussagen sind verankert: 
• Einzelhandelsgroßprojekte sind in der Regel nur in den Ober- und Mittel-

zentren zulässig. Für Grundzentren gilt dies auch für Vorhaben bis maxi-
mal 2.000 m² Verkaufsfläche (Zentralitätsgebot). 

• Verkaufsfläche, Warensortiment und Einzugsbereich von Einzelhandels-
großprojekten sind insbesondere auf die Einwohnerzahl der Standortstadt 
und deren Verflechtungsbereich sowie auf die zentralörtliche Funktions-
stufe abzustimmen. Dabei darf der zentralörtliche Verflechtungsbereich 
nicht wesentlich überschritten werden (Kongruenzgebot) 

• Einzelhandelsgroßprojekte dürfen die städtebauliche Entwicklung, Ord-
nung und Funktionsfähigkeit der Stadt- und Ortskerne der Standortstadt, 
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anderer zentraler Orte sowie die Nahversorgung der Bevölkerung im Ein-
zugsbereich nicht wesentlich beeinträchtigen (Beeinträchtigungsverbot) 

• Einzelhandelsgroßprojekte sind an städtebaulich integrierten Standorten 
anzusiedeln (Integrationsgebot). 

• Mehrere nicht großflächige Einzelhandelsbetriebe, bei denen auf Grund 
ihrer engen räumlichen und funktionalen Verknüpfung negative raumord-
nerische und städtebauliche Auswirkungen zu erwarten sind (Agglomera-
tion), sind zu vermeiden und raumordnerisch wie ein Einzelhandelsgroß-
projekt zu beurteilen. 

 
4.4. Flächennutzungsplan 

Der Flächennutzungsplan der Stadt Bürstadt weist die Fläche als Sonderbau-
fläche – Großflächiger Einzelhandel im Bestand aus.  
Der Bebauungsplan kann somit aus dem Flächennutzungsplan entwickelt 
werden. 
 

 
Flächennutzungsplan der Stadt Bürstadt (Ausschnitt) 
 

4.5. Bestehendes Baurecht im Planungsgebiet 
Das Plangebiet befindet sich im Geltungsbereich des Bebauungsplans „Am 
Bibliser Pfad – Erster Teilabschnitt“ mit Satzungsbeschluss vom 24.04.2002.  
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Planzeichnung des Bebauungsplans „Am Bibliser Pfad – Erster Teilabschnitt“ in der Fassung 
des Satzungsbeschlusses vom 24.04.2002. 
 
Der Bebauungsplan „Am Bibliser Pfad – Erster Teilabschnitt“ trifft für das Plan-
gebiet die folgenden wesentlichen Festsetzungen: 
• Sondergebiet mit Zweckbestimmung „Verbrauchermarkt“ unter Aus-

schluss von Wohnnutzung. Weitergehende Festsetzungen zur Art der 
baulichen Nutzung sind nicht getroffen. 

• Maximal zulässige Grundfläche von 1.600 m² 
• Die festgesetzte maximal zulässige Grundfläche darf für Stellplätze und 

ihre Zufahrten bis zu einer Gesamtgrundflächenzahl von 0,8 überschritten 
werden 

• Wandhöhe maximal 5 m bzw. Firsthöhe maximal 10 m 
• Im Plangebiet wird die überbaubare Grundstücksfläche durch Baugren-

zen, die eng um das zwischenzeitlich realisierte Gebäude gezogen sind, 
begrenzt 
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• Es ist eine abweichende Bauweise festgesetzt. Diese ist entsprechend 
der offenen Bauweise definiert, lässt jedoch Gebäude bis 65 m Länge zu.  

• Die Stellplatzflächen sind mit Bäumen zu überstellen. Dabei ist je 6 Stell-
plätze ein großkroniger, heimischer Laubbaum mit einer Baumscheibe 
von mindestens 4 m² anzupflanzen. 

• Die Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung 
von Natur und Landschaft sind zu 20% mit einem Strauch je 1,5 qm, ei-
nem Laubbaum II. Ordnung je 50 qm bzw. einem Laubbaum I. Ordnung 
je 100 qm zu bepflanzen 

• Dächer sind als Satteldächer mit einer Dachneigung von 10-22° auszuge-
stalten 

• Werbeanlagen sind nur bis zu einer Größe von max. 6 qm und einer Höhe 
von max. 11 m zulässig. Wechsellichtanlagen sind unzulässig 

• Maximale Höhe von Einfriedungen: 2,2 m. 
 

5. Fachrechtliche Schutzgebiete und Unterschutzstellungen 
5.1. Naturschutzrecht 

Das Planungsgebiet ist – wie ganz Bürstadt – Teil des Naturparks Bergstraße 
– Odenwald. 
Weitere naturschutzrechtliche Schutzgebiete bestehen für den Bereich des 
Planungsgebiets nicht. 
 

5.2. Wasserrecht 
Hochwassergefährdung 
Das Plangebiet befindet sich außerhalb von Wasserschutzgebieten sowie von 
gesetzlichen Überschwemmungsgebieten. 
Gemäß den Hochwassergefahrenkarten ist jedoch davon auszugehen, dass 
das Plangebiet bei einem Extremhochwasser oder im Falle des Versagens 
der Hochwasserschutzeinrichtungen, z.B. einem Dammbruch, über-
schwemmt werden kann. Der Geltungsbereich des Bebauungsplans liegt so-
mit im überschwemmungsgefährdeten Gebiet.  
Vorsorgemaßnahmen gegen Überschwemmungen sind daher angebracht.  
Bei Sanierung und Neubau von Objekten sind Vorkehrungen zu treffen und, 
soweit erforderlich, bautechnische Maßnahmen vorzunehmen, um den Ein-
trag von wassergefährdenden Stoffen bei Überschwemmungen entsprechend 
dem Stand der Technik zu verringern (z. B. die hochwassersichere Heizölla-
gerung). Grundsätzlich empfiehlt es sich auch, weitere elementare Vorsorge-
maßnahmen beim Bau, bei der Erweiterung und der Sanierung zu treffen, um 
das Schadensausmaß bei Überschwemmungen möglichst gering zu halten.  
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Grundwasserbewirtschaftungsplanes Hessisches Ried 
Das Planungsgebiet liegt zudem innerhalb des “Grundwasserbewirtschaf-
tungsplanes Hessisches Ried“, mit Datum vom 9. April 1999 festgestellt und 
veröffentlicht im Staatsanzeiger für das Land Hessen „21 / 1999 S. 1659“ in 
der Fassung vom 17. Juli 2006, veröffentlicht im Staatsanzeiger 31 / 2006 S. 
1704. Dessen Vorgaben sind zu beachten. 
 

5.3. Denkmalschutz 
Im Plangebiet selbst sowie im direkten Umfeld der Planung befinden sich 
keine denkmalwürdigen Gebäude.  
Im Geltungsbereich des Bebauungsplans bzw. dessen direkten Umfeld liegt 
jedoch ein Bodendenkmal (Bürstadt 26; mehrperiodische Fundstelle), das 
nach der Vorgabe des hessischen Denkmalschutzgesetzes geschützt ist. Ent-
sprechend der Stellungnahme von hessenArchäologie zum Bebauungsplan 
vom 29.03.2021 ist daher während des Mutterbodenabtrages für den Bereich 
des Bodeneingriffes eine Baubegleitung durch eine in Hessen zugelassene 
archäologische Fachfirma durchzuführen. Der Mutterboden ist mit einer unge-
zahnten Baggerschaufel abzuziehen. Beim Auftreten von archäologischen 
Resten ist dem beauftragten Grabungsunternehmen genügend Zeit einzuräu-
men, damit die archäologischen Reste dokumentiert und geborgen werden 
können.  
 

6. Einzelhandelskonzept der Stadt Bürstadt 
Zur Steuerung des Einzelhandels verfolgt die Stadt seit dem Jahr 2009 ein 
kommunales Einzelhandelskonzept, das u. a. Strategien zur Entwicklung der 
Innenstadt als zentralem Einkaufsbereich und zur Sicherung der sonstigen 
Standortlagen beinhaltet. Um den Handelsstandort Bürstadt in einem sich dy-
namisch ändernden Marktumfeld auch weiterhin zukunftsfähig aufstellen zu 
können, hat die Stadt Bürstadt im Jahr 2022 eine Fortschreibung des Einzel-
handelskonzeptes erstellen lassen („Fortschreibung des Einzelhandelskon-
zeptes der Stadt Bürstadt“, erstellt durch GMA, Gesellschaft für Markt‐ und 
Absatzforschung mbH, Ludwigsburg, September 2022). Dieser Fortschrei-
bung des Einzelhandelskonzepts wurde am 15.03.2023 von der Stadtverord-
netenversammlung der Stadt Bürstadt zugestimmt.  
 
Das Einzelhandelskonzept hat folgende in Bezug auf die vorliegende Planung 
wesentlichen Inhalte: 
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6.1. Standortortkonzept 
Unter Berücksichtigung der Einzelhandelsverteilung, der komplementären 
Einrichtungen und der städtebaulichen Gegebenheiten sieht das Einzelhan-
delskonzept der Stadt Bürstadt ein zweistufiges Standortstruktur vor: 
 
• Zentraler Versorgungsbereich: 

Zentraler Versorgungsbereich der Stadt Bürstadt (und somit schutzwürdi-
ger Bereich im Sinne des Baugesetzbuchs) ist die Innenstadt von Bürstadt. 
Durch die Ausweisung als zentraler Versorgungsbereich sollen Einzelhan-
delsbetriebe mit innenstadtrelevanten Sortimenten in diesen Standortbe-
reich konzentriert werden. Um die gewünschten Konzentrationseffekte zu 
bewirken, ist die vorgeschlagene Abgrenzung kleiner als die im Regional-
plan. Dieser Bereich ist in seiner Struktur zu sichern und bezüglich der An-
gebotsstruktur, des Städtebaus, der Nutzungsvielfalt und der Immobiliensi-
tuation weiter zu entwickeln. 
 

• Nahversorgungsstandorte: 
Die Nahversorgungssituation in Bürstadt wird in hohem Maße von dem 
Fachmarktzentrum „Am Bibliser Pfad“ und den weiteren Lebensmittelmärk-
ten bestimmt. Diese gewachsenen, wohngebietsnahen Angebotsstandorte 
sollen durch die Ausweisung von Nahversorgungsstandorten anerkannt 
werden. Die Lebensmittelmärkte mit ihrem nahversorgungsrelevanten Wa-
renangebot haben eine elementare Funktion für die Aufrechterhaltung der 
Grundversorgung und eine prägende Bedeutung für die Versorgungsstruk-
tur des Mittelzentrums Bürstadt; sie sind daher zu sichern. 
Als „Nahversorgungsstandorte“ in Bürstadt werden folgende Bestands-
standorte benannt: 
• Nahversorgungsstandort Nord: Fachmarktzentrum „Am Bibliser Pfad“, 
• Nahversorgungsstandort Ost (Forsthausstraße), 
• Nahversorgungsstandort Südwest (Die Lächner /Weidenweg). 
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Standortstruktur des Einzelhandelsstandorts Bürstadt gemäß der „Fortschreibung des Einzel-
handelskonzepts der Stadt Bürstadt“; GMA, Gesellschaft für Markt‐ und Absatzforschung 
mbH 
 

6.2. Nahversorgungsstandort Nord: Fachmarktstandort „Bibliser Pfad“ 
Zum Nahversorgungsstandort Nord (Fachmarktzentrum „Am Bibliser Pfad“) 
werden im Einzelhandelskonzept folgende näheren Ausführungen getroffen: 
„Der Standort an der Mainstraße 129 – 137 liegt am nördlichen Rand der Kern-
stadt und wird um‐grenzt von der Mainstraße, der B 44, der Trasse der Ried-
bahn und einem Fußweg, der es von der anschließenden Wohnbebauung 
trennt. Hier gruppieren sich zwei großflächige Lebensmittelmärkte (EDEKA 
Krebs, Aldi) und zwei zusätzliche Gebäude mit weiteren Ladeneinheiten (zu-
meist durch Fachmarktkonzepte belegt) um einen großen gemeinsamen 
Parkplatz. Der derzeitige Besatz umfasst Anbieter für Lebensmittel (Vollsorti-
menter, zwei Discounter, zwei Backshops), Drogeriewaren, Heimtierbedarf, 
Mode / Textilien, Schuhe und Haushaltswaren, außerdem eine Spielhalle (im 
Gebäude Mainstraße 139). 
Der Lebensmittelvollsortimenter, die Lebensmitteldiscounter und die meisten 
der übrigen Fachmärkte sind an dem Standort seit dem Jahr 2002 bzw. 2007 
etabliert. Ziel der dortigen Ansiedlung war die Etablierung von großflächigen 
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Lebensmittelmärkten und Fachmärkten, die in der sehr kleinteilig strukturier-
ten Bürstädter Innenstadt nicht untergebracht werden konnten. Damit konnte 
die mittelzentrale Versorgungsfunktion von Bürstadt entscheidend gestärkt 
werden.  
(…) 
Mit der attraktiven Kombination aus Lebensmittel‐ und Fachmärkten (u. a. 
dem einzigen Drogeriemarkt am Ort) übernimmt der Standort eine prägende 
Funktion für das Angebotsprofil des Mittelzentrums Bürstadt. Zudem eignet 
sich der Standort mit seiner verkehrsgünstigen Lage aber auch gut dazu, 
Grundversorgungsfunktionen für den Stadtteil Bobstadt und den Nordwestteil 
der Kernstadt zu übernehmen.  
(…) 
Um die langfristige Vermietbarkeit der Objekte zu erhalten und damit städte-
baulich negative Leerstände zu vermeiden, sollte im Rahmen des Bestands 
auch eine gewisse Flexibilität möglich sein. Hierzu ist für die Zukunft auch eine 
moderate Bestandsentwicklung am Standort (einschließlich bestandsorien-
tierte Modernisierungen) grundsätzlich denkbar, wenn diese ohne wesentliche 
Sortiments‐ und Flächenausweitungen geschieht. Bei Einzelvorhaben wird 
hierzu ggf. eine entsprechende Auswirkungsanalyse erforderlich. Zum Schutz 
und zur Weiterentwicklung der gesamtstädtischen Nahversorgungsstruktur 
kommen zukünftige Modernisierungsmaßnahmen (einschließlich bestands-
orientierte Erweiterungen) insbesondere bei den Lebensmittelmärkten und 
dem Drogeriemarkt in Betracht. Bedingung hierfür ist, dass von dem Vorha-
ben nachweisbar keine negativen Auswirkungen auf die Innenstadt oder auf 
andere Nahversorgungsstandorte ausgehen.  
Jedoch sollten an diesem Nahversorgungsstandort keine zusätzliche Bran-
chen von nahversorgungs‐ oder innenstadtrelevanten Sortimenten wie z. B. 
Apothekenwaren, Floristik, Bücher, Schreibwaren, Sportartikel usw. angesie-
delt werden, um diesen Standort nicht noch weiter auszuweiten und damit 
Potenziale für die Innenstadt zu schmälern. Dies betrifft insbesondere Bran-
chen mit üblicherweise kleinteiligen Angebotsformaten, welche auch in der In-
nenstadt gute Ansiedlungsbedingungen vorfinden. Anbieter von nicht‐zen-
trenrelevanten Waren (z. B. Fahrräder / E‐Bikes, Matratzen, Teppiche, Bo-
denbeläge, Öfen, Grills / Zubehör, Motorradbekleidung / ‐Zubehör) können 
hingegen im gesamten Fachmarktzentrum angesiedelt werden.  
Hierzu kommen auch die beiden östlich unmittelbar angrenzenden, derzeit 
noch unbebauten Grundstücke in Betracht. Vor einer dortigen Etablierung von 
großflächigem Einzelhandel wäre allerdings zunächst eine Auswirkungsana-
lyse zu erstellen, die die Auswirkungen des Vorhabens (insbesondere der 
Randsortimente) auf die Innenstadt prüft.“ (Fortschreibung des Einzelhandels-
konzepts der Stadt Bürstadt“; GMA, Gesellschaft für Markt‐ und Absatzfor-
schung mbH, 2022, S. 65 ff). 
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6.3. Sortimentsliste 

Neben der räumlichen Abgrenzung von Versorgungsbereichen bildet das Sor-
timentsleitbild den zweiten wesentlichen Baustein des Einzelhandelskonzep-
tes, mit dem die Standortentwicklung des Einzelhandels in Bürstadt gezielt 
gesteuert werden kann. 
Im Einzelhandelskonzept für die Stadt Bürstadt ist hierzu folgende Liste, die 
sich in ihrer Untergliederung an den Sortimentslisten im Regionalplan Süd-
hessen 2010 und im Einheitlichen Regionalplan Rhein‐Neckar 2014 orientiert, 
enthalten: 
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Sortimentsliste für die Stadt Bürstadt „Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes 
der Stadt Bürstadt“; GMA, Gesellschaft für Markt‐ und Absatzforschung mbH, 2022, 
S. 57. 
Gegenüber der bisher geltenden „Bürstädter Liste“ aus dem Jahr 2009 erfolgt 
nun die Benennung von nahversorgungsrelevanten Sortimenten (Nahrungs‐ 
und Genussmittel, Getränke, Drogeriewaren, Zeitungen / Zeitschriften), die 
eine Unterkategorie der zentrenrelevanten Sortimente bilden. Darin wird der 
Einordnung in den Regionalplänen gefolgt. Diese Güter des täglichen Bedarfs 
sollen nur an integrierten Standorten angesiedelt werden, wo sie zur Verbes-
serung der wohnortnahen Grundversorgung beitragen können. Außer in der 
Innenstadt sollten diese Artikel deshalb auch in der Nähe von größeren Wohn-
quartieren erhältlich sein.  
Ansonsten ist die bisherige „Bürstädter Liste 2009“ weitgehend unverändert 
übernommen worden. Die meisten Abweichungen resultieren aus sprachli-
chen Anpassungen an die Vorgaben der Regionalpläne bzw. aus der Schlie-
ßung vorhandener Definitionslücken angesichts eingetretener Sortimentsent-
wicklungen in den vergangenen Jahren.  
 

7. Beschreibung und Bewertung der Bestandssituation  
7.1. Vorhandene Nutzung 

Das Plangebiet ist derzeit bereits mit einem Lebensmittelmarkt der Fa. ALDI 
sowie den zugehörigen Stellplätzen und Nebenanlagen bebaut.  
Die umgebenden Baugrundstücke im Süden und Osten weisen ähnliche Be-
bauungsstrukturen auf, da sie alle durch Einzelhandelsbetriebe mit den dazu 
gehörigen Stellplätzen genutzt werden. 
Richtung Norden wird das Planungsgebiet durch die in Dammlage verlau-
fende Bundesstraße B 44 begrenzt, Richtung Osten durch die Mainstraße 
(frühere B 44). 
 

7.2. Vorhandene Erschließung 
Das Planungsgebiet ist durch eine kurze Stichstraße an den Kreisverkehrs-
platz in der Mainstraße verkehrlich erschlossen. Die Mainstraße stellt als ört-
liche Hauptverkehrsstraße die Verbindung des Planungsgebiets Richtung Sü-
den mit der Innenstadt her. Richtung Norden erfolgt mit dem Anschluss an die 
Umgehungsstraße im Zuge der B 44 eine Anbindung an das übergeordnete 
Verkehrsnetz. 
Die Anbindung des Planungsgebiets an das öffentliche Straßennetz ist ver-
kehrsgerecht ausgebaut. Ausbauerfordernisse im Zuge der Erweiterung des 
Markts sind nicht erkennbar.  
 
Im öffentlichen Personennahverkehr besteht eine Anbindung durch die Halte-
stelle „Fachmarktzentrum“, die durch die Stadtbuslinie 652 werktags zwischen 
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etwa 5.30 und 20.30 Uhr in einem 30-Minuten-Takt bedient wird. Durch diese 
Linie ist eine Anbindung an die Innenstadt und die Wohnbereiche Bürstadts 
sowie an Bobstadt gewährleistet. 

7.3. Technische Infrastruktur  
Die Versorgung der Einzelhandelsnutzungen mit Strom, Wasser und Gas er-
folgt durch die bestehenden Leitungen in der angrenzenden Straße. Ausbau-
erfordernisse an den bestehenden Leitungsanlagen sind nicht erkennbar. 
Der Anschluss des Schmutzwassers erfolgt ebenfalls an die bestehenden Lei-
tungen in der angrenzenden Straße. Auch hier sind Ausbauerfordernisse nicht 
erkennbar. 
Das Niederschlagswasser wird nördlich des bestehenden Markts zur Versi-
ckerung gebracht. 
 

7.4. Vorhandener Zustand von Natur und Landschaft  
Das Planungsgebiet zeigt sich im Bestand weitgehend versiegelt. Von der Ge-
samtfläche von ca. 8.650 m² sind ca. 6.900 m² baulich befestigt. Unversiegelte 
Flächen finden sich nur in Form von schmalen Verkehrsgrün- und Abstands-
grünflächen im Bereich der Stellplätze der Fa. ALDI und in der Abstandsflä-
chen zur B44. Die Grünflächen bestehen überwiegend aus kleineren Einzel-
bäumen und –sträuchern auf einer artenarmen Saumvegetation. Die einzige 
größere zusammenhängende Fläche befindet sich rückwärtig des Markts, 
zwischen der Anlieferungszone und der B44. Diese Fläche dient der Versicke-
rung des Niederschlagswassers. 
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Bestandssituation im Planungsgebiet. Luftbild aus Geoportal Hessen. 
Zwischen den Stellplätzen bzw. an deren Rand stehen 25 Laubbäume, die im 
Zuge der Errichtung des Markts vor ca. 15 Jahren gepflanzt wurden. 
  
Die natürlichen Bodenfunktionen sowie die Grundwasserneubildung sind 
durch den hohen Versiegelungsgrad der Fläche stark eingeschränkt. 
 
Das Siedlungsbild wird hauptsächlich durch die bestehende gewerbliche Be-
bauung auf dem Grundstück selbst und im Umfeld bestimmt. 
 

7.5. Artenschutz 
Das Planungsgebiet ist weitgehend bebaut und versiegelt. Vegetationsbe-
stände finden sich vorrangig in Form kleinflächiger Zier- und Randgrünflä-
chen. Für den Arten- und Biotopschutz bedeutsame Biotopbestände bestehen 
im gesamten Planungsgebiet nicht. 
Dennoch ist nicht gänzlich auszuschließen, dass besonders geschützte Arten 
bzw. streng geschützte Arten im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes vor-
kommen. Ist dies der Fall, werden die Bestimmungen in den §§ 44 ff Bun-
desnaturschutzgesetz maßgebend. Gemäß § 44 Bundesnaturschutzgesetz 
gelten für die besonders geschützten Arten umfassende Zugriffsverbote. 
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Bei nach den Vorschriften des Baugesetzbuches zulässigen Vorhaben gelten 
die Bestimmungen jedoch nur für die in Anhang IV der FFH-Richtlinie aufge-
führte Tier- und Pflanzenarten sowie die heimischen europäischen Vogelarten 
gemäß Art. 1 Vogelschutzrichtlinie. Ein Verstoß gegen das Störungsverbot 
und das Zerstörungsverbot von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten liegt zudem 
in diesem Fall nicht vor, soweit die ökologische Funktion der von dem Eingriff 
oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten streng ge-
schützter Arten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird. 
Nachweise über das Vorkommen streng geschützter Tierarten bzw. europäi-
scher Vogelarten liegen nicht vor. Bei dem vorhandenen Gebäude ergeben 
sich gemäß einer Begehung im September 2022 keine Hinweise auf Nestbau-
ten oder vorhandene Nischen für Fledermäuse. Bei den vorhandenen Bäu-
men und Sträuchern kann nicht ausgeschlossen werden, dass diese von an-
spruchslosen Vogelarten des Siedlungsraums als Brutstätte genutzt werden. 
Bäume mit Baumhöhlen wurden jedoch nicht festgestellt. Aufgrund des gerin-
gen Alters der Bäume sind Baumhöhlen, die als Fortpflanzungs- oder Ruhe-
stätten von Fledermäusen sowie von streng geschützten Holzkäferarten in 
Betracht kämen, auch nicht zu erwarten. Insofern sind artenschutzrechtliche 
Konflikte in Bezug auf Fledermäuse und streng geschützte Holzkäferarten 
auszuschließen. 
Zur Vermeidung des Eintritts artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände ge-
nügt es, wenn gegebenenfalls erforderliche Rodungsarbeiten entsprechend 
den gesetzlichen Bestimmungen im Bundesnaturschutzgesetz ausschließlich 
in der Zeit vom ersten Oktober bis zum letzten Februar durchgeführt werden. 
Mit Berücksichtigung der gesetzlichen Rodungszeiten ist angesichts der be-
stehenden Biotopstrukturen im Planungsgebiet und seinem Umfeld gewähr-
leistet, dass im Falle der Zerstörung von einzelnen Fortpflanzungs- oder Ru-
hestätten die ökologische Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben be-
troffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten streng geschützter Arten bzw. eu-
ropäischer Vogelarten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt werden 
wird. Ebenso ist eine Störung, die zu einer Verschlechterung des Erhaltungs-
zustands der lokalen Population einer Art führen könnte, angesichts der vor-
handenen Biotopstrukturen im Planungsgebiet sowie im Umfeld auszuschlie-
ßen. 
Artenschutzrechtliche Belange können daher nicht so weitgehend betroffen 
sein, dass der Vollzug des Bebauungsplans an artenschutzrechtlichen Verbo-
ten scheitern könnte. 
Da die artenschutzrechtlichen Bestimmungen ohnehin erst zum Zeitpunkt der 
Umsetzung von Vorhaben anzuwenden sind, kann die abschließende Abar-
beitung einer möglichen artenschutzrechtlichen Thematik somit im Einzelge-
nehmigungsverfahren erfolgen. 
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7.6. Bodenschutz 
Hinweise auf eine Belastung mit umweltgefährdenden Stoffen liegen nicht vor. 

 
8. Planung 
8.1. Planungskonzeption des Vorhabenträgers 

 Zielsetzung der Fa. ALDI 
Die Firma ALDI betreibt auf dem Flurstück 27/2, an der Mainstraße 133, einen 
Einzelhandelsmarkt. Der Markt entspricht zudem aufgrund seiner Nutzungs-
zeit von mittlerweile fast 15 Jahren und der in dieser Zeit eingetretenen Ver-
änderungen im Handel, aber auch bei den Ansprüchen der Kunden, nicht 
mehr den aktuellen Anforderungen an einen zeitgemäßen Lebensmittelmarkt. 
Daher strebt die Fa. ALDI im Rahmen der allgemeinen Erneuerung ihrer Fili-
alen auch die Filiale in Bürstadt zu modernisieren. Hierbei soll der bestehende 
Markt durch einen Anbau von derzeit 979 m² Verkaufsfläche (VK) auf zukünf-
tig 1.200 m² VK in Richtung Süden erweitert werden. Ursprünglich beabsich-
tigt war eine Verkaufsfläche von 1.248 m². Die Verkaufsflächenerweiterung 
soll hierbei in erster Linie einer großzügigeren Warenpräsentation, der Schaf-
fung breiterer Verkehrsflächen, der technischen Modernisierung des Marktes 
sowie der Verbesserung der innerbetrieblichen Abläufe bei der Warenbestü-
ckung dienen. 
Mit der Erweiterung am gegebenen Standort soll der Lebensmittelmarkt somit 
an die aktuellen betrieblichen Anforderungen sowie an die veränderten Anfor-
derungen der Kunden angepasst werden. Eine Ausweitung des Warenange-
botes in Folge der Erweiterung ergibt sich nicht. Die Planung dient damit der 
Sicherung der wirtschaftlichen Grundlagen für den vorhandenen Betrieb im 
Interesse einer Sicherung der örtlichen Nahversorgung in Bürstadt. 
 

 Umfang der Erweiterung 
Die derzeitige Verkaufsfläche des Aldi-Marktes am Standort „Mainstraße 133“ 
beträgt derzeit ca. 979 m² und soll auf bis zu 1.248 m² (inkl. Kassen- und 
Packzone) erweitert werden. Die Erweiterung des Gebäudes soll durch eine 
Erweiterung nach Süden erfolgen.  
Durch die Erweiterung kommt es zu folgenden Veränderungen der maßge-
benden Flächengrößen: 
 

 Bestand Planung Veränderung 
Verkaufsfläche 979 m² 1.200 m² + 221 m² 
Gebäudegrund- 

fläche 
1.640 m² 1.869 m² + 229 m² 
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Stellplätze 118 113 - 5 
 
Die Zahl der Stellplätze verringert sich gegenüber dem bisherigen Zustand um 
5 Plätze. Die Zahl notwendiger Stellplätze wird jedoch weiterhin überschritten. 
 

 
Lageplan der geplanten Erweiterung  ohne Maßstab 
 

 Sortimentsstruktur 
Bei dem Aldi-Markt handelt es sich um einen Lebensmittel-Discountmarkt. 
Discounter zeichnen sich gegenüber einem Vollsortiment-Markt durch eine in 
der Regel stark eingeschränkte Artikelanzahl aus. Das Grundsortiment um-
fasst vorrangig Artikel des täglichen bzw. periodischen Bedarfs, die nahver-
sorgungsrelevant und somit dem Grundversorgungsbereich zuzuordnen sind. 
Hinzu kommen wechselnde Randsortimente, sog. „Aktionsware“, die nur über 
einen kurzen Zeitraum angeboten werden. Bei der Aktionsware handelt es 
sich zum Teil um Angebote außerhalb des täglichen bzw. periodischen Be-
darfs, wobei jedoch aufgrund der veränderten Wettbewerbslage verstärkt Pro-
dukte aus dem Lebensmittelsektor (z.B. Spezialitäten aus bestimmten Regio-
nen) angeboten werden. 
Seitens der Fa. ALDI wird in allen Märkten unabhängig von der zur Verfügung 
stehenden Verkaufsfläche grundsätzlich das gleiche Warenangebot vorgehal-
ten. Mit der geplanten Erweiterung des bestehenden Marktes ist damit keine 
Ausweitung der Sortimente verbunden. Soweit sich im Zuge der allgemeinen 
betrieblichen Entwicklung bei ALDI eine Veränderung der Angebotspalette 
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ergibt, betrifft dies grundsätzlich alle Märkte und ist somit unabhängig von der 
geplanten Erweiterung zu sehen. 
 

8.2. Bewertung des Planungsvorhabens in der Fortschreibung des Einzel-
handelskonzept der Stadt Bürstadt 

 Geplante Erweiterung Aldi am Standort Mainstraße 133 
Zum konkret geplanten Vorhaben der Erweiterung des ALDI-Markts nimmt die 
Fortschreibung des Einzelhandelskonzepts der Stadt Bürstadt wie folgt Stel-
lung: 
„Im Fachmarktzentrum „Am Bibliser Pfad“ verfügt der Aldi‐Markt an seinem 
Bestandsstandort an der Mainstraße 133 über eine aktuelle Verkaufsfläche 
von ca. 979 m². Der Betreiber möchte nun seinen Markt durch einen Anbau 
auf eine künftige Verkaufsfläche von ca. 1.248 m² VK erweitern. Die Erweite-
rung umfasst also ca. 269 m² VK (+ 27,5 %). Außerdem bedingt das Vorhaben 
eine geringe Überschreitung des Baufensters nach Süden hin. Eine Sorti-
mentsausweitung soll mit dem Vorhaben aber nicht einhergehen.  
Am Vorhabenstandort gilt der Bebauungsplan „Am Bibliser Pfad 1. Teilab-
schnitt“, der hier ein sonstiges Sondergebiet mit Zweckbestimmung „Verbrau-
chermarkt“ sowie eine maximale Grundfläche von 1.600 m² ausweist.  
Für die Planung wurde am 04.05.2020 eine Auswirkungsanalyse von 
Stadt+Handel vorgelegt. Darin wird für das Erweiterungsvorhaben von einer 
zusätzlichen Umsatzleistung in Höhe von ca. 2,3 – 2,8 Mio. € (davon ca. 1,8 
– 2,2 Mio. € für Nahrungs‐ und Genussmittel und ca. 0,2 – 0,3 Mio. € für Non-
food‐Randsortimente) ausgegangen. Die Auswirkungsanalyse kommt zu dem 
Schluss, dass „das Vorhaben … konform zu den wesentlichen Zielsetzungen 
des [Einzelhandelskonzepts] Bürstadt 2009 [sei] bzw. … diesen nicht entge-
gen[stehe]. Städtebaulich negative Auswirkungen auf den Bestand und/oder 
die Entwicklungsmöglichkeiten vorhandener und/oder geplanter zentraler Ver-
sorgungsbereiche, insbesondere die des Innenstadtzentrums Bürstadt sowie 
auf die Nahversorgungsstrukturen in den sonstigen Lagen in Bürstadt und den 
Umlandkommunen im Sinne des § 11 Abs. 3 BauNVO [seien] von dem Plan-
vorhaben nicht zu erwarten.“ 
Der Bestandsstandort von Aldi liegt gemäß der vorliegenden Fortschreibung 
des Einzelhandelskonzepts Bürstadt im Nahversorgungsstandort Nord. Nah-
versorgungsstandorte sollen gesichert werden, um in Bürstadt eine optimale 
flächendeckende Nahversorgungsstruktur zu erhalten und ein qualifiziertes 
Angebot insbesondere von Lebensmitteln und Drogeriewaren bereitzustellen. 
Im Rahmen dessen sind bestehenden Anbietern von Lebensmitteln und Dro-
geriewaren an Nahversorgungsstandorten auch bestandsorientierte Moderni-
sierungen zuzubilligen, sofern hiervon keine Gefährdungen des zentralen Ver-
sorgungsbereichs ausgelöst werden. Allerdings sollte die Verkaufsfläche ana-
log zu Lidl auf 1.200 m² begrenzt werden und ggf. mit vergleichbaren 
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Sortimentsfestlegungen versehen werden.“ (Fortschreibung des Einzelhan-
delskonzepts der Stadt Bürstadt“; GMA, Gesellschaft für Markt‐ und Absatz-
forschung mbH, 2022, S. 77). 
 

 Bewertung des Vorhabens im Kontext mit weiteren Einzelhandelsvorha-
ben in Bürstadt 
In der Stadt Bürstadt bestehen neben den Erweiterungsabsichten der Fa. 
ALDI drei weitere Vorhaben, deren Auswirkungen auf den zentralen Versor-
gungsbereich in der Innenstadt und die verbrauchernahe Versorgung der Be-
völkerung im Gesamtkontext zu betrachten sind. Bei den drei weiteren Vorha-
ben handelt es sich um: 
• die geplante Erweiterung eines LIDL-Markts am Standort Weidenweg 2 von 

1.000 m² Verkaufsfläche auf 1.200 m² Verkaufsfläche. 
• die geplante Erweiterung / Objektverlagerung einer Drogeriemarkt-Filiale 

der Fa. Rossmann am Standort Mainstraße 135. Geplant ist eine Verlage-
rung des Drogeriemarktes innerhalb des Fachmarktzentrums „Am Bibliser 
Pfad“ in das Gebäude Mainstraße 131 und eine damit einhergehende Er-
weiterung von 600 m² auf ca. 750 m² Verkaufsfläche. 

• Die geplante Erweiterung eines Netto-Markts am Standort Forsthaus-
straße 1. Geplant ist eine Erweiterung der Verkaufsfläche von 800 m² auf 
ca. 955 m² (zzgl. Backshop). 

 
Gemäß der Fortschreibung des Einzelhandelskonzepts (GMA, September 
2022) sind die vier vorliegenden Erweiterungsvorhaben jedes für sich genom-
men unschädlich für die Versorgungsstruktur von Bürstadt. Allerdings könnten 
verstärkende Effekte auftreten, insbesondere durch die drei Lebensmittel-
märkte (Aldi, Lidl, Netto), aber auch im Fachmarktzentrum Am Bibliser Pfad 
(Aldi). Daher wurden insbesondere die möglichen Auswirkungen auf die In-
nenstadt bei einer Kumulation aller Erweiterungsvorhaben geprüft.  
 
Aus Sicht der Stadt Bürstadt, aber auch der übergeordneten Planungsträger, 
soll sichergestellt werden, dass die Sortimentsüberschneidungen und damit 
die Wettbewerbswirkungen gegenüber der Innenstadt möglichst gering gehal-
ten werden. Aus der folgenden Abbildung wird deutlich, dass insbesondere 
Aldi am Einkaufsschwerpunkt Am Bibliser Pfad Überschneidungen mit Betrie-
ben in der Bürstadter Innenstadt hat. Dagegen weisen die in der Nähe von 
Wohnquartieren befindlichen Lebensmittelmärkte von Lidl und Netto eine stär-
ker ausgeprägte Nahversorgungsfunktion auf, insbesondere auch deshalb, da 
sie kaum Überlappungen ihrer fußläufigen Einzugsgebiete mit denen anderer 
Lebensmittelmärkten aufweisen und daher wertvolle Elemente der räumlichen 
Nahversorgungstruktur bilden.   
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Vergleich der vorliegenden Erweiterungsvorhaben hinsichtlich ihrer Versorgungsfunktion und 
Sortimentsüberschneidungen mit Anbietern im zentralen Versorgungsbereich von Bürstadt 
(aus: GMA, September 2022, S. 81) 
 
Bei den drei Lebensmittelmärkten liegen vergleichsweise austauschbare An-
gebotskonzepte vor. Hier sind vor allem die Standorte der einzelnen Märkte 
zu betrachten.  
Darüber hinaus sind jedoch auch die Leistungsfähigkeiten und die Höhe der 
zu erwartenden Umsatzumverteilungseffekte infolge der geplanten Erweite-
rungen zu beachten. So ist denkbar, dass bei Addition der drei Vorhaben Aus-
wirkungen auf den Innenstadt-Bestand eintreten könnten. 
Für eine Prognose der zu erwartenden Auswirkungen der Erweiterungsvorha-
ben der drei Lebensmittelmärkte werden die Ergebnisse der Auswirkungsana-
lysen den drei Vorhaben mit den prognostizierten Mehrumsätzen und den da-
raus resultierenden Umverteilungswirkungen innerhalb von Bürstadt in der fol-
genden Tabelle gegenübergestellt.   
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Auswirkungen der geplanten Erweiterungen von Lebensmittelmärkten in Bürstadt (aus: GMA, 
September 2022, S. 82) 
 
In der Kumulation errechnet sich im Nahrungs- und Genussmittelbereich eine 
Umverteilungsquote von ca. 6 – 7 % zu Lasten von Anbietern in der Bürstadter 
Innenstadt. Die Umsatzverluste werden ganz überwiegend den dortigen 
Netto-Citymarkt an der Wilhelminenstraße betreffen. Dieser wurde kürzlich 
modernisiert und kann auf ein „eigenes“ Einzugsgebiet ohne größere Über-
schneidungen mit denen anderer Lebensmittelmärkte zurückgreifen, aller-
dings weist er gegenüber den übrigen Lebensmittelmärkten in Bürstadt doch 
einen spürbaren Größenunter-schied auf. Eine Bestandsgefährdung kann hie-
raus zwar nicht unmittelbar geschlussfolgert werden, jedoch ist eine Beein-
trächtigung der zukünftigen Entwicklungspotenziale dieses Sortiments im 
zentralen Versorgungsbereich nicht ganz auszuschließen.  
Die Fortschreibung des Einzelhandelskonzepts (GMA, September 2022) 
empfiehlt daher eine Beschränkung der zukünftigen Verkaufsflächen aller Le-
bensmitteldiscounter auf jeweils maximal 1.200 m² VK. 
 
Im Nonfoodbereich könnten in der Innenstadt Fachanbieter von Schreib- und 
Spielwaren, Textilien, Elektrowaren oder Floristik durch die zeitgleichen Mo-
dernisierungen der drei Lebensmitteldiscounter mit ihren entsprechenden 
Randsortimenten beeinflusst werden. Dies betrifft insbesondere Aldi und Lidl, 
da Netto nur ein eingeschränktes Randsortimentsangebot aufweist und auch 
weniger ausgeprägt auf Aktionswaren ausgerichtet ist.   
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Um solche Beeinträchtigungen vollständig ausschließen zu können, sind die 
Randsortimente bei allen Lebensmitteldiscountern zu begrenzen. Als festzu-
schreibende Obergrenzen für die ständigen Randsortimente Schreibwaren, 
Zeitschriften und Haushaltswaren wird in der Fortschreibung des Einzelhan-
delskonzepts (GMA, September 2022) ein Wert von jeweils 20 m² Verkaufs-
fläche empfohlen. Bei Spielwaren, Textilien, Schuhen, Elektrowaren, Ge-
schenk- und Dekorationsartikeln, die auch von Aldi und Lidl nicht ständig, son-
dern nur im Rahmen von periodisch wechselnden Aktionen offeriert werden, 
sollte gemäß der Fortschreibung des Einzelhandelskonzepts (GMA, Septem-
ber 2022) die Obergrenze bei jedem Betrieb auf jeweils 40 m² Verkaufsfläche 
festgelegt werden, bei einer gleichzeitigen Begrenzung des Nonfood-II-Sorti-
ments (inkl. hierzu gehörige Randsortimente) auf insgesamt maximal 120 m² 
Verkaufsfläche. 
Die vorgenannten Empfehlungen führen dazu, dass zunächst nur Netto und 
Lidl die von Ihnen vorgesehenen Erweiterungen in voller Größe vollziehen 
können. Das Erweiterungsvorhaben von Aldi wird hingegen nur in verringerter 
Größe durchgeführt werden können (ursprünglich beabsichtigt war eine Ver-
kaufsfläche von 1.248 m²), um den Angebotsbestand und die Entwicklungs-
spielräume des zentralen Versorgungsbereiches von Bürstadt zu erhalten. 
Eine solche Priorisierung der Erweiterungsvorhaben der drei Lebensmittel-
märkte erscheint auch vor dem Hintergrund ihrer unterschiedlichen Stellen-
werte innerhalb der räumlichen Nahversorgungsstruktur in Bürstadt gerecht-
fertigt. Zwar hat auch der Aldi-Markt eine hohe Bedeutung für die Nahversor-
gungsstruktur – dies zeigt bereits seine Zugehörigkeit zum ausgewiesenen 
Nahversorgungsstandort Nord – jedoch ist hier durch die Nachbarschaft zu 
Penny und Edeka eine gewisse Redundanz gegeben, während Lidl und Netto 
geringere räumliche Überlappungen mit anderen Lebensmittelmärkten auf-
weisen.  
Zugleich führen die Modernisierungsmaßnahmen dazu, dass das in Bürstadt 
gegebene Angebotsspektrum gestützt wird und noch weitere Ausbaupotenzi-
ale für kleinere Einzelhandelsbetriebe erhalten bleiben. Damit kann auch die 
perspektivisch wachsende Bevölkerung im Stadt-gebiet adäquat und woh-
nungsnah versorgt werden. 
 

8.3. Umsetzung der Planungskonzeption im Bebauungsplan 
Nachdem das geplante Vorhaben unter der Maßgaben einer Verringerung der 
angestrebten Verkaufsfläche von ursprünglich geplanten 1.248 m² auf 1.200 
m² und einer Begrenzung der Verkaufsflächen für Randsortimente insgesamt 
und für einzelne Sortimente mit den Empfehlungen der Fortschreibung des 
Einzelhandelskonzepts (GMA, September 2022) konform geht und auf Grund-
lage der Ergebnisse der Fortschreibung des Einzelhandelskonzepts (GMA, 
September 2022) eine Anpassung an die einzelhandelsbezogenen Ziele der 
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Raumordnung unterstellt werden kann, sind folgende Änderungen des Pla-
nungsrechts vorgesehen:   
 

 Umfang der Änderung 
Die 1. Änderung des Bebauungsplans „Am Bibliser Pfad – Erster Teilab-
schnitt“ wird für die Fläche des Einzelhandelsmarkts als Neufassung des bis-
herigen Bebauungsplans ausgestaltet. Der Ursprungsbebauungsplan, mit 
Satzungsbeschluss vom 24.04.2002, wird somit überlagert und durch die 1. 
Änderung in dessen Geltungsbereich vollständig ersetzt. Die 1. Änderung gibt 
damit für seinen Geltungsbereich das gültige Planungsrecht abschließend 
wieder. 
Soweit der Geltungsbereich des Bebauungsplans „Am Bibliser Pfad – Erster 
Teilabschnitt“ – 1. Änderung den Geltungsbereich des Bebauungsplans „Am 
Bibliser Pfad – Erster Teilabschnitt“ in der Fassung vom 24.04.2002 nicht 
überlagert, bleibt der Ursprungsbebauungsplan unverändert gültig. Dies be-
trifft eine Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung 
von Boden, Natur und Landschaft unmittelbar nördlich der Bundesstraße 
B 44. 
 

 Art der baulichen Nutzung 
Hinsichtlich der Art der baulichen Nutzung wird an der Festsetzung als „sons-
tiges Sondergebiet“ festgehalten. Allerdings wird die Zweckbestimmung ent-
sprechend den Empfehlungen der Fortschreibung des Einzelhandelskonzepts 
von „Verbrauchermarkt“ in „Lebensmittel-Discounter“ geändert bzw. konkreti-
siert. Zudem werden künftig ergänzend konkretere Bestimmungen zur zuläs-
sigen Nutzung getroffen.  
Zugelassen wird im Sondergebiet „Lebensmittel-Discounter“ ein der örtlichen 
Nahversorgung dienender Einzelhandel insbesondere für Lebensmittel sowie 
– in Zu- und Unterordnung zum Sortiment Lebensmittel – für sonstige nahver-
sorgungsrelevante Sortimente. Die nahversorgungsrelevanten Sortimente 
sind gemäß dem Einzelhandelskonzept der Stadt Bürstadt Nahrungs- und Ge-
nussmittel (Lebensmittel, Reformwaren, Lebensmittelhandwerk, Getränke, 
Tabakwaren, E‐Zigaretten), Drogeriewaren (inkl. Wasch‐ und Putzmittel, Kos-
metika), sowie Zeitungen und Zeitschriften. 
Die maximal zulässige Verkaufsfläche beträgt 1.200 m². Die Begrenzung der 
maximal zulässigen Verkaufsfläche erfolgt unter Beachtung einer Auseinan-
dersetzung mit den relevanten raumordnerischen und städtebaulichen Belan-
gen auf Grundlage der Empfehlungen des Einzelhandelskonzepts der Stadt 
Bürstadt. Hierzu wird auf die Kapitel 6.3 und 9 der Begründung verwiesen. 
 
Neben den nahversorgungsrelevanten Sortimenten sind zudem auch sonstige 
Sortimente zulässig. Zu den sonstigen Sortimenten gehören auch die bei 
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Discountmärkten üblichen, regelmäßig wechselnden Aktionsartikel. Die Ver-
kaufsfläche der innenstadtrelevanten Sortimente muss allerdings entspre-
chend den Empfehlungen der Fortschreibung des Einzelhandelskonzepts auf 
maximal 120 m² (= 10% der gesamten Verkaufsfläche) begrenzt sein, um 
nachteilige Auswirkungen auf den kleinteiligen Einzelhandel in der Innenstadt 
zu vermeiden. Im Rahmen der maximal zulässigen Verkaufsfläche für alle in-
nenstadtrelevanten Sortimente wird die Verkaufsfläche für einzelne Sorti-
mente zusätzlich beschränkt auf   
• jeweils maximal 20 m² für die Sortimente Schreibwaren, Zeitschriften und 

Haushaltswaren und 
• jeweils maximal 40 m² für die Sortimente Spielwaren, Textilien, Schuhe, 

Elektrowaren, Geschenk- und Dekorationsartikel. 
 
Die Gliederung nach zentrenrelevanten Sortimenten, was sich in innenstadt-
relevante- und nahversorgungsrelevante Sortimente gliedert, und die nicht-
zentrenrelevanten Sortimente ergibt sich aus der in Kapitel 6.3 dargestellten 
Sortimentsliste des Einzelhandelskonzepts der Stadt Bürstadt. 
 

 Maß der baulichen Nutzung 
Die maximal zulässige Grundfläche von 1.600 m² wird entsprechend der kon-
kreten Planung auf 1.900 m² erhöht. Die bisherige Möglichkeit, die festge-
setzte maximal zulässige Grundfläche für Stellplätze und ihre Zufahrten bis zu 
einer Gesamtgrundflächenzahl von 0,8 zu überschreiten, wird bezogen auf 
das Ergebnis übernommen. Allerdings wird künftig beachtet, dass der Versie-
gelungsgrad nur über die als Sondergebiet festgesetzte Fläche zu berechnen 
ist. Der Wert von 0,8 hatte sich auf die Gesamtfläche des Katastergrundstücks 
bezogen. Auf dieser Grundlage wurde auch die Genehmigung des bestehen-
den Gebäudes mit seiner Stellplatzanlag erteilt.   
Künftig wird die zulässige Überschreitung der Grundfläche daher auf 0,9 – 
jedoch nur noch bezogen auf die als Sondergebiet festgesetzte Fläche - er-
höht. Damit wird planungsrechtlich keine zusätzliche Versiegelungsmöglich-
keit geschaffen (vgl. Flächenbilanz in Kapitel 8.5).  
Auch die maximal zulässige Wand- und Firsthöhe wird aus dem bisherigen 
Bebauungsplan übernommen. 
 

 Überbaubare Grundstücksfläche 
Die überbaubare Grundstücksfläche wird entsprechend der konkreten Vorha-
benplanung neu abgegrenzt und umfasst damit neben dem bereits beste-
hende Gebäude auch die geplante Erweiterungsfläche, die südlich an die be-
reits festgesetzte überbaubare Grundstücksfläche angrenzt. Die überbaubare 
Grundstücksfläche weitet sich demnach nach Süden aus. 
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 Bauweise 

In Anlehnung an den Ursprungsbebauungsplan bleibt die abweichende Bau-
weise festgesetzt. Diese entspricht nach wie vor der offenen Bauweise mit 
einer maximalen Gebäudelänge von 65 m. 
 

 Nebenanlagen, Stellplätze und Garagen 
Wie im Ursprungsbebauungsplan wird auf eine Beschränkung bei der Anord-
nung von Nebenanlagen, Garagen und Stellplätzen verzichtet. Nebenanla-
gen, Garagen und Stellplätze sind damit im gesamten Plangebiet – soweit die 
Flächen nicht als private Grünflächen festgesetzt sind - zulässig.  
 

8.4. Bauordnungsrechtliche Festsetzungen 
Aufgrund der Lage der Fläche innerhalb einer Baufläche im Sondergebiet mit 
Zweckbestimmung „Verbrauchermarkt“ sowie aufgrund der geplanten Erwei-
terung eines bestehenden Gebäudes erscheinen gestalterische Festsetzun-
gen bzw. andere bauordnungsrechtliche Festsetzungen z.B. zur Zahl der 
Stellplätze oder zur Begrünung nicht erforderlich.  
Notwendig erscheinen lediglich Festsetzungen zur Dachgestaltung, zu Ein-
friedungen sowie zu Werbeanlagen. 
 
Dachgestaltung  
Die zulässige Dachneigung soll, ausgehend vom bestehenden Bebauungs-
plan, weiterhin maximal 22° betragen. Eine städtebauliche Erforderlichkeit für 
eine Mindestdachneigung von 10° wird jedoch nicht mehr gesehen. Daher 
werden künftig auch Flachdächer zulässig sein. 
 
Werbeanlagen  
Um ein zu starkes Überprägen des Plangebiets mit Werbeanlagen zu vermei-
den, ist zusätzlich zu Werbeanlagen am Gebäude maximal eine freistehende 
Werbeanlagen entsprechend dem genehmigten Bestand mit einer Höhe von 
maximal 8 m über der Geländeoberfläche und einer Breite von maximal 2,50 
m zulässig.  
Auch werden Werbeanlagen mit bewegtem bzw. blinkendem Licht oder 
Wechselbildern und Werbeanlagen nach Art sog. ´Skybeamer` sowie Laser-
werbung oder vergleichbare Anlagen aufgrund ihrer besonderen Störwirkung, 
die auch über das Plangebiet hinausgehen kann, ausgeschlossen. 

8.5. Grünordnung 
Gemäß § 1a BauGB ist im Rahmen der bauleitplanerischen Abwägung über 
die Vermeidung und den Ausgleich der zu erwartenden Eingriffe in Natur und 
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Landschaft zu entscheiden. Eingriffe in Natur und Landschaft im Sinne des 
Bundesnaturschutzgesetzes sind Veränderungen der Gestalt oder Nutzung 
von Grundflächen oder Veränderungen des mit der belebten Bodenschicht in 
Verbindung stehenden Grundwasserspiegels, die die Leistungs- und Funkti-
onsfähigkeit des Naturhaushalts oder das Landschaftsbild erheblich beein-
trächtigen können. 
Grundlage der Bewertung der zu erwartenden Eingriffe in Natur und Land-
schaft ist dabei ein Vergleich zwischen bisheriger und künftiger planungs-
rechtlicher Situation. Dieser Vergleich zeigt folgendes Bild: 

 

Biotoptypen 
Bisheriges 
Planungs-
recht 

Künftiges 
Planungs-
recht 

Diffe-
renz 

versiegelte Flächen  

Maximal zulässige Grundfläche Gebäude 1.600 qm 1.900 qm + 300 qm 
Zulässige Überschreitung der Grundfläche 
gemäß § 19 Abs. 4 BauNVO bis 0,8 – bezo-
gen auf die Gesamtfläche des Geltungsbe-
reichs 

5.320 qm 4.840 qm - 440 qm 

Zulässige Überschreitung der Grundfläche 
gemäß § 19 Abs. 4 BauNVO bis 0,9 – bezo-
gen auf die als Sondergebiet festgesetzte 
Fläche (7.490 m²) 

   

Summe versiegelbare Fläche 6.920 qm 6.740 qm - 180 qm 
unversiegelte Flächen  

Randgrünflächen 1.200 qm 1.160 qm - 40 qm 
Sonstige Grünflächen bei Überschreitung der 
Grundfläche gemäß § 19 Abs. 4 BauNVO bis 
0,8 – bezogen auf die Gesamtfläche des Gel-
tungsbereichs, abzgl. Randgrünflächen 

530 qm  

+ 220 qm 
Sonstige Grünflächen bei Überschreitung der 
Grundfläche gemäß § 19 Abs. 4 BauNVO bis 
0,9 – bezogen auf die als Sondergebiet fest-
gesetzte Fläche (7.490 m²) 

 750 qm 

Summe unversiegelte Fläche 1.730 qm 1.910 qm + 180 qm 

Gesamtfläche 8.650 qm 8.650 qm   

 
 
Gegenüber dem bisherigen Planungsrecht ergibt sich somit planungsrechtlich 
eine Minderung der Versiegelung von 180 m². Entsprechend der konkreten 
Planung ergibt sich auch gegenüber dem Bestand eine Entsiegelung, da – 
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wie in Kapitel 8.1.2 ersichtlich – die an die geplante Gebäudeerweiterung an-
schließenden Stellplätze zurückgebaut und in Grünflächen umgewandelt wer-
den.  
 
Durch die Planung entstehen somit weder planungsrechtlich noch tatsächlich 
ausgleichspflichtige Eingriffe in Boden, Natur und Landschaft. 
 
Die Festsetzungen zur Eingrünung werden aus dem bisher gültigen Bebau-
ungsplan übernommen. Außerdem werden folgende Festsetzungen zusätz-
lich getroffen: 
• Dachflächen aus den unbeschichteten Metallen Kupfer, Zink und Blei sind 

unzulässig.  
Die Festsetzung dient ebenfalls dem Schutz des Grundwassers, da unbe-
schichtete Metalle vom Regen ausgewaschen werden und sich so in Bo-
den und Grundwasser anreichern können. 

• Dachflächen von Gebäuden, die nach Rechtskraft der Bebauungsplan-
Änderung neu errichtet werden. sind extensiv zu begrünen. Die Dachflä-
chenbegrünung ist dauerhaft zu unterhalten.  
Die Festsetzung dient der Verbesserung der Wasserrückhaltung und des 
Kleinklimas. 
Von der Dachflächenbegrünung ausgenommen werden jedoch Vordä-
chern, Dachflächen, die zur Aufstellung betriebstechnischer Anlagen (z.B. 
Lüftungsgeräte, Wärmetauscher) benötigt werden, sowie Dachflächen in 
einem Abstand von weniger als 1 m zur Attika bzw. zu den Dachrändern, 
da hier bautechnische Belange einer Begrünung entgegen stehen.  
Klarstellend wird geregelt, dass eine Nutzung durch Photovoltaikanlagen 
einer Dachflächenbegrünung nicht entgegen steht. 

• Rodungen von Bäumen und Sträuchern dürfen nur zwischen 1. Oktober 
und Ende Februar erfolgen, sofern nicht nachgewiesen werden kann, 
dass keine Vorkommen gehölzbrütender Vogelarten gegeben sind. 
Diese Festsetzung übernimmt die artenschutzrechtlich gültigen Rodungs-
zeiten in den Bebauungsplan. 

• Für Außenbeleuchtungen sind ausschließlich Lampen mit warmweißem 
Licht mit geringen Blauanteilen im Spektrum und einer Farbtemperatur 
von maximal 3000 Kelvin zu verwenden, die nach unten abstrahlen. Damit 
sollen insbesondere nachteilige Auswirkungen auf Insekten begrenzt wer-
den.  

• Bei Einzäunungen ist zwischen Zaununterkante und Boden ein Abstand 
von mindestens 10 cm einzuhalten. Auf durchgehende Mauersockel ist zu 
verzichten. 
Mit dieser Festsetzung wird die Durchlässigkeit von Einfriedungen für 
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Kleintiere sichergestellt. 
 

8.6. Verkehrserschließung 
Die verkehrliche Erschließung des Plangebiets erfolgt durch die östlich gele-
gene Mainstraße, an die das Plangebiet mit einer Zufahrt angeschlossen ist.  
Durch die vorgesehene Erweiterung des vorhandenen Gebäudes in südliche 
Richtung ist es nicht notwendig, die bisherige Zufahrt zu verändern. Ausbau-
erfordernisse ergeben sich durch die Planung nicht. 
 

8.7. Versorgung 
Das Plangebiet ist bereits vollständig durch Strom, Gas, Wasser und Abwas-
ser erschlossen. Bauliche Maßnahmen an den außerhalb des Planungsge-
biets liegenden Erschließungsanlagen sind aufgrund der Planung nicht not-
wendig. 
Das Niederschlagswasser wird – wie bislang – zur Versickerung gebracht. 
 
 

9. Bodenordnung 
Bodenordnende Maßnahmen sind nicht erforderlich. 
 
 

 
 


